
	

Waltrop,	den	05.06.2020	

Liebe	Eltern	der	Lindgren	Schule,		

ab	 Montag,	 den	 15.06.2020	 werden	 die	 Grundschulen	 weiter	 geöffnet	 (erweiterter	

Schulbetrieb).	 In	 den	 Grundschulen	 kann	 ohne	 eine	 Teilung	 der	 Lerngruppen	 wieder	 im	

Klassenverband	unterrichtet	werden.	Ein	Regelbetrieb	mit	Unterricht	gemäß	Stundentafel	ist	

wieder	möglich.	 Auf	 diese	Weise	 erleben	 alle	 SchülerInnen	 vor	 Beginn	 der	 Sommerferien	

wieder	 den	 vertrauten	 Unterricht	 im	 Klassenverband	 und	 damit	 ein	 Stück	 schulische	

Normalität.	 Zudem	 können	 in	 dieser	 Zeit	 Erfahrungen	 der	 zurückliegenden	 Wochen	

gemeinsam	 aufgegriffen	 und	 weitere	 Erfahrungen	 mit	 Blick	 auf	 das	 kommende	 Schuljahr	

gesammelt	werden.	

Möglich	 ist	 die	 Rückkehr	 zum	 Regelbetrieb	 durch	 eine	 Neuregelung	 der	

infektionsschutzrechtlichen	Rahmenbedingungen.	

Im	Mittelpunkt	steht	hierbei	ein	schon	in	anderen	Ländern	verfolgtes	Konzept.	Es	ersetzt	für	

die	Schulen	der	Primarstufe	die	individuelle	Abstandswahrung	(1,50	m)	durch	ein	Konzept,	

wonach	 konstante	 (Lern-)Gruppen	 gebildet	 und	 durch	 deren	 Trennung	 Durchmischungen	

vermieden	werden.	Dies	 ist	 in	der	Primarstufe	wegen	des	vorherrschenden	Unterrichts	 im	

Klassenverband	 und	 wegen	 des	 Klassenlehrerprinzips,	 das	 zusätzliche	 Fluktuation	

vermeiden	 hilft,	 mit	 pädagogischen	 und	 schulorganisatorischen	 Rahmenbedingungen	 gut	

vereinbar.	

Für	den	Schulalltag	bedeutet	dies:	

Die	Klassenverbände	verbringen	die	Unterrichtszeit	gemeinsam	in	ihrem	Klassenraum:	

Jahrgang	1	hat	Unterricht	von	8:00	–	11:30	Uhr	

Jahrgang	2	hat	Unterricht	von	8:00	–	12:45	Uhr	

Jahrgang	3	hat	Unterricht	von	8:45	–	13:30	Uhr		

Jahrgang	4	hat	Unterricht	von	8:30	–	13:30	Uhr		



Am	 letzten	 Tag	 vor	 den	 Ferien	 (26.06.2020)	 haben	 alle	 Klassen	nur	 3	 Stunden	Unterricht.	

Der	Unterrichtsbeginn	bleibt	jedoch	für	die	Jahrgänge	zeitversetzt.		

Unterrichtsangebote,	 die	 eine	 Durchmischung	 von	 Lerngruppen	mit	 sich	 bringen	würden,	

unterbleiben	 bis	 zum	 Beginn	 der	 Sommerferien.	 Durch	 gestaffelte	 Anfangs-	 und	

Pausenzeiten	 muss	 eine	 Trennung	 der	 Lerngruppen	 auch	 außerhalb	 des	 Unterrichts	

gewährleistet	 werden.	 Wo	 dies	 aufgrund	 der	 organisatorischen	 oder	 baulichen	

Gegebenheiten	nicht	sicherzustellen	ist,	gilt	auf	den	Verkehrsflächen,	auf	Pausenhöfen	und	

im	Sanitärbereich	weiterhin	das	Abstandsgebot	und,	sofern	unvermeidbar,	das	Gebot	zum	

Tragen	einer	Mund-Nase-Bedeckung.		

Alle	Klassen	 treffen	sich	morgens	 in	einem	extra	 für	 sie	 zugewiesenen	Bereich.	Am	ersten	

Tag	wird	die	Klassenlehrerin	die	Kinder	dort	in	Empfang	nehmen,	damit	eine	Durchmischung	

der	Klassen	unterbleibt.	Am	Ende	des	Unterrichts	verlassen	die	Klassen	zudem	zeitversetzt	

und	zügig	das	Gebäude/Schulgelände.	

Wie	 bisher	 sollen	 Dritte,	 also	 auch	 Eltern,	 das	 Schulgelände	 möglichst	 nicht	 betreten.	

Wichtig	 ist	 die	 Dokumentation	 der	 Anwesenheit	 und	 der	 jeweiligen	

Gruppenzusammensetzung,	 um	 im	 Infektionsfall	 eine	 sofortige	 effektive	 Rückverfolgung	

durch	die	Gesundheitsbehörden	zu	unterstützen.	

Überall	dort,	wo	den	Schülerinnen	und	Schülern	aller	Jahrgangsstufen	wieder	ein	tägliches	

Unterrichtsangebot	gemacht	werden	kann,	endet	die	Notbetreuung	mit	Ablauf	des	12.	Juni	

2020.		

Unter	 Beachtung	 des	 Hygienekonzepts	 der	 Schule	 und	 der	 vorhandenen	 Kapazitäten	wird	

auch	 der	 OGS-Betrieb	 sowie	 der	 Betrieb	 der	 sonstigen	 Betreuungsangebote	 wieder	

aufgenommen.	 Die	 für	 die	 Sommerferien	 vorgesehenen	 OGS-Angebote	 werden	 ebenfalls	

unter	Beachtung	geltender	Infektionsschutzregeln	durchgeführt.		

Teilnahme	am	Unterricht	bei	erweitertem	Schulbetrieb	

Auch	unter	den	Einschränkungen	der	Corona-Pandemie	sind	alle	Schülerinnen	und	Schüler	

grundsätzlich	verpflichtet,	am	Präsenzunterricht	teilzunehmen.	Aus	Anlass	einer	Erweiterung	

des	Präsenzunterrichts	ist	noch	einmal	auf	Folgendes	hinzuweisen:			



Die	 Erziehungsberechtigten	 müssen	 darauf	 achten,	 dass	 die	 Kinder	 vor	 dem	 Schulbesuch	

keine	der	bekannten	Symptome	einer	Covid-19-Erkrankung	aufweisen.		

Sofern	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 eine	 Corona-relevante	 Vorerkrankung	 haben	 oder	 mit	

Angehörigen	 mit	 entsprechenden	 Vorerkrankungen	 in	 häuslicher	 Gemeinschaft	 leben,	

entfällt	 die	 Pflicht	 zur	 Teilnahme	 am	 Präsenzunterricht	 bis	 zum	 Ende	 des	 Schuljahres	

2019/2020.	 Es	 gelten	 –	 wie	 bisher	 schon	 -	 die	 Bestimmungen	 über	 Erkrankungen	 (§	 43	

Absatz	 2	 Schulgesetz	 NRW).	 Die	 Eltern	 entscheiden,	 ob	 für	 ihr	 Kind	 eine	 gesundheitliche	

Gefährdung	 durch	 den	 Schulbesuch	 entstehen	 könnte	 -	 die	 Rücksprache	 mit	 einer	 Ärztin	

oder	einem	Arzt	wird	angeraten.	 In	diesem	Fall	benachrichtigen	die	Eltern	unverzüglich	die	

Schule	 und	 teilen	 schriftlich	mit,	 dass	 aufgrund	 einer	 Vorerkrankung	 eine	 gesundheitliche	

Gefährdung	 durch	 die	 Teilnahme	 am	 Präsenzunterricht	 bei	 ihrem	 Kind	 möglich	 ist.	 In	

Zweifelsfällen	 kann	 die	 Schule	 von	 den	 Eltern	 ein	 ärztliches	 Attest	 verlangen	 und	 ein	

schulärztliches	oder	amtsärztliches	Gutachten	einholen.	

Sofern	 eine	 Schülerin	 oder	 ein	 Schüler	 mit	 einem	 Angehörigen	 –	 insbesondere	 Eltern,	

Geschwister	 –	 in	 häuslicher	 Gemeinschaft	 lebt	 und	 bei	 diesem	 Angehörigen	 eine	 Corona-

relevante	 Vorerkrankung	 besteht,	 entfällt	 die	 Pflicht	 zur	 Teilnahme	 am	 Präsenzunterricht,	

wenn	ein	ärztliches	Attest	des	betreffenden	Angehörigen	vorgelegt	wird,	aus	dem	sich	die	

Corona-relevante	 Vorerkrankung	 ergibt.	 Ist	 der	 Schulleiterin	 oder	 dem	 Schulleiter	 diese	

Vorerkrankung	bereits	bekannt,	so	kann	von	der	Vorlage	des	Attestes	abgesehen	werden;	in	

diesem	Fall	ist	die	Kenntnis	der	Vorerkrankung	zu	dokumentieren.	In	diesem	Fall	findet	dann	

Lernen	auf	Distanz	statt.		

Lernen	auf	Distanz	

Für	 den	 gesamten	 Zeitraum	 seit	 Beginn	 der	 Schulschließung	 gilt,	 dass	 Leistungen,	 die	

während	des	Lernens	auf	Distanz	erbracht	wurden	und	werden,	nur	für	eine	Verbesserung	

der	Abschlussnote	herangezogen	werden	können.	Nicht	erbrachte	oder	nicht	hinreichende	

Leistungen	hingegen	werden	nicht	in	die	Zeugnisnote	einbezogen.	Damit	wird	dem	Umstand	

Rechnung	getragen,	dass	Gründe	für	die	Nichterledigung	oder	die	geminderte	Qualität	der	

Bearbeitung	 vorgelegen	 haben	 mögen,	 die	 nicht	 von	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 zu	

verantworten	sind.	



Wir	 alle	 sind	 froh	 einen	 weiteren	 wichtigen	 Schritt	 zu	 einer	 verantwortungsvollen	

Normalität	 gehen	 zu	 können	 und	 freuen	 uns	 sehr	 darauf.	 Für	 die	 Bildungschancen	 von	

Kindern	ist	dies	ein	besonders	wichtiger	Schritt.	Wir	alle	brauchen	nach	dieser	schwierigen	

Zeit	ein	Signal,	dass	Schule	wieder	„normal“	stattfinden	kann.	

Sollten	Sie	weitere	Fragen	haben,	dann	wenden	Sie	sich	wie	gewohnt	an	die	Klassenlehrerin	

Ihres	Kindes	oder	zu	den	gewohnten	Zeiten	an	das	Sekretariat	der	Lindgren	Schule.	

Liebe	Grüße	und	ein	schönes	Wochenende	wünscht	Ihnen																																																										

im	Namen	des	gesamten	Kollegiums	

Ulrike	Wesselbaum	


